
vorgeschlagene untergeordnete 
bauliche Anlagen

D    V E R F A H R E N S V E R M E R K E 

Der Stadtrat Mellrichstadt hat in der Sitzung vom 20.11.2025 die 1.Änderung des Bebauungsplans „Am
Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 02.02.2026
ortsüblich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der
Fassung vom  26.02.2026  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………… bis ……………. beteiligt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der 
Fassung vom  26.02.2026  wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurde der Entwurf in der Zeit vom ……………… bis ……………… 
öffentlich ausgelegt.

Die Stadt Mellrichstadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom ……………… die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ……………… 
als Satzung beschlossen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Ausgefertigt

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt 
wurde am ………………….. gemäß § 10 Abs.3 S.1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Verwaltungs-
gemeinschaft Mellrichstadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister
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          A       FESTSETZUNGEN    DURCH   PLANZEICHEN
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2.1

vorgeschlagene Flächen für
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5.1

5.5
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D    V E R F A H R E N S V E R M E R K E 

Der Stadtrat Mellrichstadt hat in der Sitzung vom 20.11.2025 die 1.Änderung des Bebauungsplans „Am
Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 02.02.2026
ortsüblich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der
Fassung vom  26.02.2026  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………… bis ……………. beteiligt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der 
Fassung vom  26.02.2026  wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurde der Entwurf in der Zeit vom ……………… bis ……………… 
öffentlich ausgelegt.

Die Stadt Mellrichstadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom ……………… die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ……………… 
als Satzung beschlossen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Ausgefertigt

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt 
wurde am ………………….. gemäß § 10 Abs.3 S.1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Verwaltungs-
gemeinschaft Mellrichstadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister
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     M   1 / 1´000

ARCHITEKTEN   STADTPLANER   BDA      FRANKE  +  MESSMER
PARTGMBB      MARGERITENWEG  7           91448  EMSKIRCHEN

DIPL. ING.  LANDSCHAFTSARCHITEKT    GÜNTER  MAAK
AM STIEGEL 5   97286  WINTERHAUSEN  maak.office@t-online.de

FASSUNG  DER  SATZUNG                                                                              

FASSUNG  DER  AUSLEGUNG

05.02.2026

26.02.2026

D    V E R F A H R E N S V E R M E R K E 

Der Stadtrat Mellrichstadt hat in der Sitzung vom 20.11.2025 die 1.Änderung des Bebauungsplans „Am
Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 02.02.2026
ortsüblich bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der
Fassung vom  26.02.2026  wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………… bis ……………. beteiligt.

Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt in der 
Fassung vom  26.02.2026  wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht.
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet wurde der Entwurf in der Zeit vom ……………… bis ……………… 
öffentlich ausgelegt.

Die Stadt Mellrichstadt hat mit Beschluss des Stadtrats vom ……………… die 1. Änderung des Bebauungs-
plans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ……………… 
als Satzung beschlossen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Ausgefertigt

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplans „Am Lohgraben“, Gemarkung Mellrichstadt 
wurde am ………………….. gemäß § 10 Abs.3 S.1 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Verwaltungs-
gemeinschaft Mellrichstadt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Aus-
kunft gegeben. Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

…………………………………., den…………………………        ……………………………………
(Siegel) Kraus

1. Bürgermeister
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